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Tipp der Woche

Stimme

Qualitätsanspruch
Bereits seit Jahren stellt der Ge-
meinsame Gutachterausschuss 
Oberes Nagoldtal die zonalen 
Bodenrichtwerte für die Stadt 
Nagold sowie für die Gemein-
den Ebhausen und Rohrdorf zur 
Verfügung. Mittlerweile wurden 

die Daten in das Bodenrichtwertinformationssystem Ba-
den-Württemberg (BORIS-BW) importiert. Damit kon-
kretisiert der Gutachterausschuss seinen Qualitätsan-
spruch weiter und entspricht den verordnungsgebenden 
Vorschriften. Die zum steuerlichen Hauptfeststellungs-
zeitpunkt 1. Januar 2022 als Grundlage der Grundsteuer-
reform und somit für die Grundsteuererhebung ab 2025 
maßgeblichen Bodenrichtwerte, wird der Gemeinsame 
Gutachterausschuss Oberes Nagoldtal nach abgeschlos-
sener Datenauswertung des Jahres 2021 ab dem 1. Juli 
2022 veröffentlichen.
 
Zur Person: 
Dieter E. Brösamle ist Diplom-Sachverständiger und  
Erster Vorsitzender des Gutachterausschusses Oberes  
Nagoldtal.

Nagold aktuell

Digitale Veröffentlichung 
der Bodenrichtwerte
Gemeinsamer Gutachterausschuss Oberes Nagoldtal erster im Landkreis

Mit schriftlicher Vereinbarung vom 
23.12.2021 gegenüber dem Landesamt 
für Geoinformation und Landentwick-
lung Stuttgart (LGL) hat der Vorsitzende 
des Gemeinsamen Gutachterausschus-
ses Oberes Nagoldtal, Dieter E. Brösamle, 
den Startschuss zur Übernahme der ört-
lichen Bodenrichtwertdaten in das Bo-
denrichtwertinformationssystem Baden- 
Württemberg (BORIS-BW) gegeben. 

Ein Novum im Landkreis Calw, in dem 
derzeit nach Zusammenschlüssen vier 
Gutachterausschüsse tätig sind und ein 
weiterer Meilenstein in der Entwicklung 
der Datenqualität und -transparenz des 
Gemeinsamen Gutachterausschusses 
Oberes Nagoldtal. Die Bodenrichtwertda-
ten sind nun für alle im Internet einsehbar 
unter www.gutachterausschuesse-bw.de.

Welche Rolle spielen Bodenrichtwerte?
Bodenrichtwerte tragen zur Transparenz 
auf dem Immobilienmarkt bei. Sie dienen 

in besonderem Maße der Unterrichtung 
der Öffentlichkeit über die Situation am 
Immobilienmarkt.

Darüber hinaus sind sie eine Grundlage 
zur Ermittlung des Bodenwertes und die-
nen zudem der steuerlichen Bewertung.

Sie umfassen für den Zuständigkeits-
bereich des Gutachterausschusses zum 
31. Dezember 2020 flächendeckende und 
flurstücksscharfe Bodenrichtwerte, be-
zogen auf eine Gebietsfläche von rund 
92 Quadratkilometern.

Anzahl der Bodenrichtwertzonen
Die derzeitige Dateneinbindung um-
fasst 583 Bodenrichtwertzonen. Da-
von entfallen auf landwirtschaft-
liche Flächen 97 Zonen und auf 
forstwirtschaftliche Flächen 164 Zonen. 
Sie werden erstmals in einer gemein-
samen Bodenrichtwertkarte abgebildet.
Vor dem Jahr 2010 waren es 81 Zonen, 
zum 31. Dezember 2010 bereits 440 un-

terschiedliche Zonen. 
Richtlinien, gesetzgeberische Vorga-

ben, sachliche und räumliche Erforder-
nisse sowie die vollständige Abkehr von 
lagetypischen Wertangaben und Boden-
richtwertspannen führten zu einer massiv 
ansteigenden Zonenmehrzahl, einherge-
hend mit ständig höherer Wertegenau-
igkeit. 

In diesem Zusammenhang wurden seit 
dem Jahr 2010 1.944 km an Gemeinde- 
befahrungen absolviert, mehr als 
3.000 zonale Dokumentationsfotos er-
stellt sowie rund 7.000 Kaufverträge aus-
gewertet. 

Dies ist permanent notwendig, da Bo-
denrichtwerte jeweils Gebiete zu umfas-
sen haben, die nach Art und Maß der Nut-
zung weitgehend übereinstimmen und 
innerhalb einer Richtwertzone nicht mehr 
als 30 Prozent ihres Wertes voneinander 
abweichen dürfen.

                               (Fortsetzung auf Seite 2)

Impfen mit oder ohne Termin 
Für die Impfstandorte im Landkreis Calw, unter anderem in Na-
gold, können über die Internetseite des Landkreises Calw unter 
www.kreis-calw.de/impfung Impftermine gebucht werden. 
Möglich ist es aber auch, ohne Termin zu den angegebenen 
Zeiten vorbeizukommen. Neue Termine werden in der Regel
in einem Rhythmus von zwei Wochen eingestellt. Je nach Ver-
fügbarkeit vor Ort, besteht eine Impfstoffwahl. Informationen 
zu Impfstoffen und den Empfehlungen der STIKO sind 
im Internet unter www.kreis-calw.de/impfung zu finden.
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Auch das Stadtgebiet wurde in Bodenrichtwertzonen eingeteilt. Sie alle sind digital hinterlegt. Foto: Dieter E. Brösamle

Zu Gast in der Stadthalle ist am 
heutigen Samstag, 19. Februar, um 
19 Uhr das preisgekrönte Minguet 
Quartett, mit einem in dieser Kom-
bination selten zu hörenden Pro-
gramm mit Werken von W. A. Mozart, 
J. Rheinberger und F. Mendelssohn 

Bartholdy. Das Minguet Quartett zählt heute zu den internatio-
nal gefragtesten Streichquartetten und gastiert in allen großen 
Konzertsälen der Welt. Mit ihren Interpretationen sorgen die vier 
Streicher für begeisternde und emotionale Hörerfahrungen. Es 
gelten die Bestimmungen der aktuellen Corona-Verordnung. 
Karten sind an der Abendkasse erhältlich. (Foto: Irene Zandel)

Wendrsonn - 
Folk Rock 

Rotzfrech und charmant 
werfen die Musiker aus dem 
wilden Süden haufenwei-
se Klischees über Bord und 
schaffen somit etwas erfri-

schend Neues: Mundart als anspruchsvoller Folkrock-Cross-
over, bei dem ordentlich die Fetzen fliegen. Wendrsonn-Kon-
zerte sind emotionale Achterbahnfarten. Die Veranstaltung 
findet am Freitag,  4. März, um 20 Uhr in der Alten Seminar-
turnhalle statt. Einlass ist ab 19 Uhr. Tickets gibt es im Rathaus 
Café oder unter www.reservix.de. Es gelten die Bestimmun-
gen der aktuellen Corona-Verordnung. (Foto: Wendrsonn)

Natasha Korsakova: 
Eine Musikalische 
Lesung
Natasha Korsakova, eine inter-
national konzertierende Violin-
solistin und Autorin, liest aus 
ihrem zweiten Kriminalroman 

„Römisches Finale“. Passend zur Geschichte gibt es von der Gei-
gerin musikalische Zwischenspiele, um die Spannung aufrecht 
zu erhalten. Unterhaltung ist vorprogrammiert. Die musikalische  
Lesung findet am Sonntag, 27. Februar, um 11.15 Uhr in der Alten 
Seminarturnhalle statt. Einlass ist ab 10.15 Uhr. Tickets gibt es im 
Rathaus Café oder unter www.reservix.de. Es gelten die Bestim-
mungen der aktuellen Corona-Verordnung. (Foto: Vanessa Fiori)

Termin- 
verlegungen

Der Pandemie fallen weitere 
Veranstaltungen in der Alten 
Seminarturnhalle zum Op-
fer. Das für Samstag, 19. Fe-
bruar, geplante Konzert mit 

der Band Big Balls muss verlegt werden. Ein Bandmitglied ist an 
Corona erkrankt. Nachholtermin ist am Samstag, 26. März. Das 
für diesen Termin geplante Gastspiel der Leipziger Pfeffermühle 
wird, pandemiebedingt, auf Freitag, 4. November, verlegt. Be-
reits gelöste Karten berechtigen jeweils am Ersatztermin zum 
Eintritt. Die Karten werden auch von den jeweiligen Vorver-
kaufsstellen zurückgenommen. (Foto: Alte Seminarturnhalle)

Termine in Nagold
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                     (Fortsetzung von Seite 1)

„Die Umsetzung eines solchen Pro-
jektes ist ohne ein hochmotiviertes 
sowie fachlich qualifiziertes Team 
nicht möglich und bedarf an dieser 
Stelle einer gesonderten Anerken-
nung“, honoriert Dieter E. Brösamle 
das Team des Gutachterausschusses. 

Im Weiteren ist von den Gutach-
terausschüssen hinsichtlich Abwei-
chungen städtebaulich zulässiger 
Maße von tatsächlich realisierten 
Nutzungsmaßen sicherzustellen, 
dass gegenüber den planungsrecht-
lichen Zulässigkeitsvorschriften ab-
weichende und wertbeeinflussende 
Nutzungsmaße in den Bodenricht-
wertzonen zutreffend dargestellt 
werden. 

Bodenrichtwerte können nicht nur 
vom Schreibtisch aus ermittelt 

werden
„Abweichungen kommen auch in un-
serem Zuständigkeitsbereich häufi-
ger vor, deshalb können qualifizierte 
und rechtssichere Bodenrichtwerte 
nicht ausschließlich vom Schreib-
tisch aus ermittelt werden“, erläutert 
der Vorsitzende des Gutachteraus-
schusses.

BORIS-BW:  
Bodenrichtwertinformationssystem

Baden-Württemberg
Das Portal BORIS–BW wird vom 
Land Baden-Württemberg durch das  
Ministerium für Landesentwick-
lung und Wohnen (MLW) und dem 
Landesamt für Geoinformation und 
Landentwicklung (LGL) in seiner Zu-
ständigkeit als zentrale Geschäfts-
stelle für Grundstückswertermittlung 
für die Bereitstellung von Boden-
richtwerten angeboten.

So funktioniert BORIS-BW
Die Bodenrichtwerte können durch 
Suche nach Adressen (Straße, Haus-
nummer, Gemeinde/Stadt, Postleit-
zahl), Flurstücken (Gemarkung und 
Flurstücksnummer) und Verwal-
tungseinheiten (zum Beispiel Rat-
haus Gemeinde X) oder einfach durch 
Heranzoomen visualisiert werden.

Zonenwerte und die beschreiben-
den Merkmale sowie Metadaten kön-
nen durch Klicken in die Bodenricht-
wertzone angezeigt werden. Hierfür 

wird ein Fenster geöffnet, das die 
relevanten Daten enthält. Aus dieser 
Ansicht kann bei Bedarf ein Ausdruck 
in Form eines PDF-Dokuments er-
zeugt werden. Dadurch ist es jedem 
möglich, sich eigenständig einen 
Überblick über die Bodenrichtwerte 
zu verschaffen. 

Für die nachträglich (ab 1. Janu-
ar 2022) zum Gemeinsamen Gut-
achterausschuss Oberes Nagoldtal 
beigetretenen Städte Wildberg und 
Haiterbach erfolgt die Einbindung 
der Bodenrichtwerte zum 1. Janu-
ar 2022 in das Bodenrichtwertsys-
tem BORIS-BW, sobald die Boden-
richtwerte für das Kalenderjahr 2021 
von dort vollständig ausgewertet, an 
die verordnungsgebenden Merkmale 
und notwendigen Datengrundla-
gen angepasst und validiert an den 
Gemeinsamen Gutachterausschuss 
Oberes Nagoldtal übergeben worden 
sind.

Gebietsfläche vergrößert sich
Die räumliche Zuständigkeit des Ge-
meinsamen Gutachterausschusses 
Oberes Nagoldtal erstreckt sich so-
dann auf eine Gebietsfläche von über 
177 Quadratkilometern. Das jährli-
che Kaufpreisvolumen umfasst rund 
170 Millionen Euro, verbunden mit 
dann über 700 Bodenrichtwertzonen.

Landesgrundsteuergesetz
Mit dem am 22. Dezember 2021 ver-
abschiedeten Gesetz zur Änderung 

des Landesgrundsteuergesetzes und 
zur Einführung eines gesonderten 
Hebesatzrechts zur Mobilisierung 
von Bauland wurde mit dem 1. Juli 
2022 das Datum festgelegt, bis wann 
die Bodenrichtwerte für den Haupt-
feststellungszeitpunkt 1. Januar 2022 
als Grundlage für die Grundsteuer- 
erhebung ab 2025 veröffentlicht 
werden müssen. 

Berechnung des Grundsteuerwerts
Der Grundsteuerwert ergibt sich 
durch Multiplikation der Grund-
stücksfläche mit dem jeweiligen Bo-
denrichtwert gemäß § 196 BauGB 
zum Hauptfeststellungszeitpunkt.

Durch anschließende Multiplika-
tion mit der gesetzlich festgelegten 
Steuermesszahl errechnet sich der 
Steuermessbetrag. 

Dieser wird mit dem Hebesatz der 
Gemeinde multipliziert und ergibt die 
jährlich zu entrichtende Grundsteu-
er.

Besondere Bedeutung 
der Bodenrichtwerte

Folglich kommt den Bodenrichtwer-
ten für die Bewertung der Grund-
stücke des Grundvermögens eine 
besondere Bedeutung zu, da sie sich 
unmittelbar auf die Höhe der Grund-
steuer auswirken und im Gegensatz 
zu den „normalen Bodenrichtwerten“ 
verbindlich sind. 

Maßgeblichen Einfluss finden zu-
dem die Grundsteuerhebesätze der 

Kommunen. 

Zeitplan der Steuergesetzgebung
Der aktuelle Zeitplan der Steuerge-
setzgebung sieht vor, dass die steu-
erpflichtigen Bürgerinnen und Bür-
ger, Unternehmen sowie sonstige 
Steuerpflichtige (Abgabepflichtigen) 
ab dem 1. Juli 2022 für ihre Grund-
stücke eine Erklärung zu Zwecken der 
Grundsteuerbewertung abzugeben 
haben. Nach derzeitigem Stand läuft 
die Abgabefrist bis zum 31.10.2022.

Veraltete Einheitswerte aus den 
Jahren 1935 und 1964

„Derzeit erfolgt die Berechnung der 
Grundsteuer auf der Grundlage von 
veralteten Einheitswerten. Diese 
stammen in Ostdeutschland aus dem 
Jahr 1935 und in Westdeutschland 
aus dem Jahr 1964. Seitdem hat 
sich der Immobilienmarkt allerdings 
sehr stark weiterentwickelt, die ver-
wendeten Einheitswerte entspre-
chen nicht mehr dem tatsächlichen 
Marktgeschehen“, erklärt Dieter E. 
Brösamle. 

Entscheidung des
 Bundesverfassungsgerichts

Bereits 2018 entschied das Bundes-
verfassungsgericht, dass das gel-
tende Grundsteuergesetz gegen das 
Gleichheitsprinzip verstößt und da-
mit verfassungswidrig ist. 

Zukünftig erfolgt alle sieben Jahre 
(nächster steuerlicher Hauptfeststel-

lungszeitpunkt 2029) eine Neube-
wertung der Grundstücke, um damit 
die Aktualität der Werte gewährleis-
ten zu können.

Hinzu kommen neue Regelungen 
der ImmoWerV 2021 (Immobilien-
wertermittlungsverordnung), welche 
die Gutachterausschüsse zukünftig 
stark beschäftigen werden, gepaart 
mit der Änderung des § 196 (1) BauGB 
wonach die Bodenrichtwerte nun-
mehr jeweils zu Beginn jedes zwei-
ten Kalenderjahres zu ermitteln sind, 
wenn nicht eine häufigere Ermittlung 
bestimmt ist. 

Flut neuer Verordnungen
„Wir erleben seit geraumer Zeit eine 
Flut neuer gesetzlicher Verordnungen, 
Informationsschreiben, technische 
Leitfäden, Bodenrichtwertleitlinien 
der Finanzbehörde und vieles mehr, 
in Teilen auch widersprüchlich zuei-
nander und relativ kurzfristig anbe-
raumt. Zuletzt mit dortiger Mitteilung 
am 23. Dezember 2021 zum 1. Januar 
2022. Einfacher, effektiver und vor 
allem für jedermann informativer 
könnte anders aussehen“, stellt Dieter 
E. Brösamle fest. 

Gutachterausschuss arbeitet
mit Hochdruck

Der Gutachterausschuss Oberes Na-
goldtal arbeitet aktuell mit Hoch-
druck an der modifizierten Ermittlung 
der (steuerlichen als auch „norma-
len“) Bodenrichtwerte jeweils zum 
01.01.2022 unter Einbindung von 
zwingend auszuwertenden Daten der 
Kaufpreissammlung des Jahres 2021 
und sodann notwendiger Aktualisie-
rung aller Bodenrichtwertkarten. (red) 

Räumliche Zuständigkeit erstreckt sich über 177 Quadratkilometer  
Anlass für die Neuberechnung der Grundsteuer: Veraltete Einheitswerte aus den Jahren 1935 und 1964

Beispielhafte Ansicht für Nagold im Bodenrichtwertinformationssystem Baden-Württemberg (BORIS-BW). 
Foto: Screenshot aus BORIS-BW

Ansprechpartner
Gemeinsamer Gutachter- 
ausschuss Oberes Nagoldtal

Dieter E. Brösamle 
Sabrina Da Silva Faria 
Telefon: 07452 681-116 
E-Mail:  
sabrina.dasilvafaria@nagold.de

Internet:  
www.nagold.de/de/Wirtschaft-
Bauen/Immobilien/Gut-
achterausschuss

 Aktuelles aus dem Kursangebot der vhs
Kurs-Nr. 221211001 
Fotografieren mit dem 
Profi für Jugendliche 
und Erwachsene 
Karl-Heinz Unterberger 
05.03.2022 | 10:00 Uhr

Kurs-Nr. 221406002 
B1 - Englisch 
Angelika Rubisch 
07.03.2022 | 18:30 Uhr

Kurs-Nr. 221408004 
B1 - Französisch 
Florence Postelmann 
08.03.2022 | 18:30 Uhr

Kurs-Nr. 221422001 
A1 - Spanisch für 
Anfänger/innen mit 
geringen Kenntnissen 
Gladys Merino Fonsenca 
08.03.2022 | 18:30 Uhr

Kurs-Nr. 2213011102 
Lachyoga 
Evelyn Braun 
09.03.2022 | 17:30 Uhr

Kurs-Nr. 2213023114 
Core-Training für Bauch 
und Rücken 
Sabine Koch 
09.03.2022 | 09:00 Uhr

Kurs-Nr. 221402001 
A1 - Chinesisch für  
Anfängerinnen und  
Anfänger ohne  
Vorkenntnisse 
Yaping Xu 
10.03.2022 | 18:30 Uhr

Kurs-Nr. 221422004 
Hybridkurs: B1 - Spanisch 
Emma Nadal 
07.03.2022 | 15:00 Uhr

Kurs-Nr. 221409003 
A2 - Italienisch (Präsenz 
mit Online-Option) 
Elisa Vivarelli 
07.03.2022 | 18:30 Uhr

Kurs-Nr. 2213023107 
Faszientraining 
Sabine Koch 
08.03.2022 | 9:15 Uhr

Kurs-Nr. 221406001 
A2 - Englisch 
Marta Servia 
08.03.2022 | 18:30 Uhr

Kurs-Nr. 221100005 
Online-Vortrag -  
Glaxien und schwarze 
Löcher 
Reinhard Genzel 
09.03.2022 | 19:30 Uhr

Kurs-Nr. 2213023109 
Step again mit  
Faszien-Relief 
Kathleen Zscheile 
09.03.2022 | 20:05 Uhr

Kurs-Nr. 2213028102 
Kinderyoga für Grund-
schüler 
Nina Dumler 
10.03.2022 | 17:15 Uhr

Kurs-Nr. 2213024108 und 
2213024109 
Zumba  
Ebru Dede 
07.03.2022 | 9:30 Uhr und 
10:40 Uhr

Kurs-Nr. 221422003 
A2/B1 - Spanisch  
(Conversación) 
Gladys Merino Fonsenca 
07.03.2022 | 18:30 Uhr

Kurs-Nr. 2213021127 und 
2213021130 
Rücken Aktiv - bewegen 
statt schonen 
Sabine Koch 
08.03.2022 | 10:00 Uhr 
und 11:00 Uhr

Kurs-Nr. 2213023112 
Gymnastik ab 60 
Ingeborg Hauser 
08.03.2022 | 17:00 Uhr

Kurs-Nr. 2213023108 
Faszientrainig 
Kathleen Zscheile 
09.03.2022 | 19:00 Uhr

Kurs-Nr. 221306101 
Brainkinetik -  
weil Gesundheit 
Kopfsache ist 
Eva Maria Vollmer 
10.03.2022 | 18:00 Uhr

Kurs-Nr. 221422002 
A2 - Spanisch 
Gladys Merino Fonsenca 
10.03.2022 | 18:30 Uhr
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25 Interviewerinnen und Interviewer in Nagold
Befragung von mehr als 3.000 auskunftspflichtigen Personen an 385 Haushaltsanschrifen

Um die mehr als 3.000 auskunfts-
pflichtigen Personen an 385 Haus-
haltsanschriften und in 17 Son-
derbereichen in Nagold und den 
acht Teilorten zu befragen, werden 
25 Interviewerinnen und Intervie-
wer für die Erhebungsstelle Nagold 
unterwegs sein.

Die Interviewerinnen und In-
terviewer werden sorgfältig aus-
gewählt, müssen ein polizeiliches 
Führungszeugnis vorlegen und 
werden für ihre Tätigkeit geschult. 

Es ist gesetzlich festgelegt, dass 

die Interviewerinnen und 
Interviewer beim Zensus 
die „Gewähr für Zuver-
lässigkeit und Verschwie-
genheit“ bieten müssen. 
Sie werden zum Ab-

schluss einer halbtägigen Schulung 
zur Verschwiegenheit verpflichtet. 

Die persönlichen Befragungen 
der Auskunftspflichtigen erfolgen 
nach den geltenden gesetzlichen 
Infektionsschutzvorgaben. 

Die Befragungen sind kurz, 
kontaktarm und können an bezie-
hungsweise vor der Türe durchge-
führt werden. 

Die Interviewerinnen und Inter-
viewer sind auch hier verpflichtet, 
die gesetzlichen Vorschriften zum 
Infektionsschutz und zum Daten-

schutz einzuhalten.
Bei Bedenken gegenüber einem 

persönlichen Interview stehen alter-
native Meldewege zur Verfügung: 
Unter dem Motto „online first“ sol-
len nur die persönlichen Kernmerk-
male vor Ort abgefragt werden. Die 
weiteren Angaben können von den 
Auskunftspflichtigen über einen  
online-Zugang direkt beim Statisti-
schen Landesamt gemacht werden.

Alternativ kann ein Papierfrage-
bogen ausgefüllt und portofrei zu-
rückgesendet werden.   

Für Auskunftspflichtige, die die 
Fragen online beantworten möch-
ten, jedoch keinen PC zur Verfü-
gung haben, stehen in einem sepa-
raten Bereich der Erhebungsstelle 
ein PC und ein Drucker bereit. (red)

Ansprechpartnerinnen
Erhebungsstelle Zensus 2022 
Mörikestraße 20 
72202 Nagold

Ansprechpartnerinnen: 
Karin Schorpp-Hirneisen 
Leiterin Erhebungsstelle 
07452 681-490

Isabell Braun 
Stellvertretende Leiterin 
Erhebungsstelle 
07452  681-491

Informationen im Internet: 
www.nagold.de/ 
willkommen/ 
Unsere-Stadt/ 
Zensus-2022

„Jazz“ im Winter 
Konzert mit dem Unison Soul Quintett

Mit Markus Harm, einem Altsaxopho-
nisten der Spitzenklasse, kommt am 
Donnerstag, 24. Februar, um 19 Uhr 
ein ehemaliges Mitglied der Big Band 
des Otto-Hahn-Gymnasiums nach 
Nagold in den KUBUS zurück, um 
tagsüber ebenjenes Ensemble seiner 
alten Schule zu coachen und abends 
für das Publikum seiner alten Heimat-
stadt zu spielen. 

Was machen Schul-Big Bands 
in Zeiten von Corona? Auch die Co-
rona-Pandemie hat das Proben der 
OHG-Big Bands unter der Leitung der 
OHG-Lehrkräfte Thomas Kalmbach, 
Tina Egner und Ralf Brauer im Team 
vereint mit den Musikschullehrern 
Ralph Gundel und Klaus Ganter, nur 
ganz kurzzeitig unterbrochen: In an-
deren Strukturen, ob getrennt nach 
Jahrgangsstufen-Combos oder in 
Gruppen- und Einzelcoachings mit-
tels Videokonferenzen, ging die Arbeit 
selbst im Fernunterricht weiter und 
passt sich immer wieder flexibel den 
äußeren Gegebenheiten an.

Ursprünglich sollten bei „Jazz im 
Winter“ nämlich auch die Schul- 
ensembles auf der Bühne stehen - 
was derzeit aber wegen der durch Co-
rona bedingten Vorsichtsmaßnahmen 
nicht möglich ist. So wird es aber im-
merhin den Workshop mit dem gro-
ßen Vorbild und abends das Konzert 
der Jazzprofis geben

Jedes Mal, wenn der Saxophonvir-
tuose Harm in Nagold ist, soll ein an-
deres Konzertformat für das hiesige 
Publikum angeboten werden. 

So wird er diesmal mit einem klas-
sischen Jazzquintett in Erscheinung 
treten. Es besteht aus der Besetzung 
Andrey Lobanov (Trompete), Markus 
Harm (Altsaxophon), Alexey Podym-
kim (Piano), Jens Loh (Bass), und Do-
minik Raab (Drums). 
Lobanov und Harm lernten sich bei ei-

nem Musical kennen, denn sie haben 
im Orchester bei der Produktion von 
„Catch Me lf You Can“ im Nürnberger 
Opernhaus zusammengespielt. 

Der russische Trompeter ist ein 
Meister seines Fachs. Gemeinsam ha-
ben die beiden den Plan entworfen, 
zunächst sechs Tage durch Deutsch-
land zu touren, um danach mehrere 
Wochen lang in Russland unterwegs 
zu sein. 

In Nagold werden die fünf Profi-
Jazzer zuerst den Workshop für die 
Big Band des Otto-Hahn-Gymnasi-
ums durchführen - die Mitglieder der 
Schülerband werden von den Profi-
jazzern gecoacht - und sich abends in 
einem Konzert präsentieren. (red)

Information
Jazz im Winter 
Konzert mit dem 
Unison Soul Quintett 
Donnerstag, 24. Februar 
im KUBUS 
Zwingerweg 7 

Einlass: 
ab 18.30 Uhr 
Beginn um 19 Uhr

Eintritt: 
Der Eintritt ist frei - um Spenden 
wird gebeten.

 
Bitte beachten: 
Es gelten die 2G-Regeln.  
Die Besucher werden gebeten, die 
Nachweise bereitzuhalten.  
Auch während des Konzerts 
müssen FFP2-Masken getragen 
werden.

Zukunftsträume junger Menschen
Ausstellung im Museum im Steinhaus noch bis zum 6. März
„Wir träumen, um glücklich zu sein. 
Um ein Ziel vor Augen zu haben. Um 
Abenteuer zu erleben. Um Gemein-
schaft zu erfahren. Um frei zu sein. 
Um uns Wünsche zu erfüllen,“ so lau-
tet der Text, zum Werk einer Schüle-
rin der Annemarie-Lindner-Schule im 
Abschlussprojekt ihrer Ausbildung als 
Erzieherin im Fach „Kunst für Kinder“. 

Die kreativen Ergebnisse der Ab-
schlussklasse sind noch bis Sonn-
tag, 6. März, im Museum im Stein-
haus zu sehen. Unter dem Motto  
„FOLLOW YOUR DREAMS“ galt es für 
die angehenden Erzieherinnen im 
Frühjahr 2021, sich mit dem Thema 
Zukunftsträume künstlerisch ausein-
anderzusetzen. 

Herausgekommen sind äußerst kre-
ative und individuelle Werke, denen 
sehr persönliche Texte der Künstle-
rinnen zugeordnet sind. Die Arbeiten 
spiegeln die Auseinandersetzung mit 
der eigenen Persönlichkeit, der Umwelt 
und den ganz individuellen Träumen 
wider.

Die Werke wurden in der Mixed 
Media Technik gestaltet. Manche Ele-
mente wurden gedruckt, manche 
schabloniert oder gestempelt. Es kam 
Strukturpaste zum Einsatz, ebenso 
wurde gemalt, gezeichnet, koloriert 

und collagiert. Im Schaffungsprozess 
für die Abschlussarbeiten konnten 
die jungen Künstlerinnen aus einem 
großen Repertoire schöpfen, das sie 
im Laufe ihrer Ausbildung erworben 
haben. Für Schulklassen können indi-
viduelle Besuchstermine im Museum 
vereinbart werden. Es gelten die aktu-
ellen Corona-Regeln.            (Tina Block)

Abfallgebühren bleiben stabil
Abfallgebührenbescheide werden aktuell verschickt
Aktuell werden im Landkreis Calw 
die Abfallgebührenbescheide 2022 
verschickt. Die Jahres- und Behälter-
gebühren bleiben gegenüber 2021 
unverändert. Die Jahresgebühr für ei-
nen Haushalt mit einer Person beträgt 
weiterhin 60,12 Euro, für einen Haus-
halt mit zwei Personen 100,32 Euro 
und für einen Haushalt mit drei oder 
mehr Personen 120,36 Euro. 

Keine Änderung auch bei den Ge-
werbebetrieben und sonstigen Ein-
richtungen: Die Jahresgebühr bleibt 
bei 123,36 Euro, bei Filialen werden 
60,12 Euro berechnet. Die Behälterge-
bühren für die Restabfalltonnen blei-
ben ebenfalls stabil: Eine Leerung der 
60-Liter-Tonne kostet wie letztes Jahr 

4,14 Euro. Die Leerung einer 120-Li-
ter-Tonne 8,28 Euro und die Leerung 
einer 240-Liter-Tonne 16,56 Euro. 

Auch bei der Biotonne bleibt al-
les beim Alten: 36,60 Euro für die 
60-Liter-Tonne, 63,60 Euro für die 
120-Liter-Tonne und 95,40 Euro für 
die 240-Liter-Tonne, jeweils für das 
ganze Jahr. (red)

Kontakt
Abfallberatung 
Telefon: 0800 30 30 839 
(kostenlose Servicenummer) 
E-Mail:  
abfallberatung@awb-calw.de   
Internet: www.awb-calw.de

Keine Änderungen gibt es bei 
den Abfallgebühren.  
   Foto:  AWG Abfallwirtschaft
           Landkreis Calw GmbH

Annegreth Fezer-Brenner (links), Abteilungsleiterin an der Anne-
marie-Lindner Schule, und Maike Förster, Fachlehrerin für Kunst 
und Werken, präsentieren die Werke der Abschlussklasse für Erzie-
herinnen und Erzieher.                                     Foto: Stadt Nagold 

Information
Museum im Steinhaus 
Badgasse 3

Öffnungszeiten 
Dienstag, Donnerstag, Sonntag 
und an Feiertagen von 14 bis 17 
Uhr. Der Eintritt ist frei. 

Übung der Bundeswehr
Im Landkreis Calw findet im Zeit-
raum vom 22. Februar bis 1. März 
eine Übung der Bundeswehr statt. 
Betroffen sind die Gemeindegebiete 
Altensteig, Althengstett, Bad Teinach-
Zavelstein, Calw, Ebhausen, Egenhau-
sen, Enzklösterle, Haiterbach, Nagold, 
Neubulach, Neuweiler, Oberreichen-
bach, Rohrdorf und Simmersfeld. Die 
Bevölkerung wird gebeten, sich von 
den Einrichtungen der übenden Trup-
pe fernzuhalten. Gleichzeitig wird 
besonders auf die Gefahren eventuell 
liegengebliebener Sprengmittel und 
Fundmunition hingewiesen. Sollten 
solche Gegenstände gefunden wer-
den, ist die nächste Polizeidienststelle 
zu verständigen. Das Sammeln, der 
Erwerb und der Verkauf dieser Ge-
genstände sind verboten und ziehen 
strafrechtliche Folgen nach sich. (red)

Kurz berichtet

Das Unison Soul Quintett: Alexey Podymkin, Andrey Lobanov,  
Markus Harm, Jens Loh und Dominik Raab (von links). 
  Fotos: Vladimir Volkov/ Pavel Korbut/ Jazztöne Lörrach/Ralf Brauer
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KlimaTipp
 

Torffrei in die 
neue Gartensaison
Bald startet die Gartensaison und der 
Absatz an Erde für den heimischen 
Gebrauch steigt. Handelsübliche Erde 
enthält häufig einen hohen Torf-
anteil. Dies ist problematisch, da für 
die Gewinnung des Torfs Moore tro-
ckengelegt werden müssen. Dadurch 
wird der Lebensraum vieler Tier- und 
Pflanzenarten zerstört. Gleichzeitig 
wird das im Moor gespeicherte CO2 
freigesetzt und hat somit einen nega-
tiven Einfluss auf das Klima. Eine gute 
Alternative dazu ist torffreie Erde. Der 
Recyclinghof Nagold verkauft diese ab 
April für 1,50 Euro pro 100 Liter. (red)

Öffentliche Bekanntmachung 

Feststellung des Jahresabschlusses 2020
der Stadtentwässerung Nagold

  
Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 08.02.2022 gemäß § 16 Abs. 3 des 
Eigenbetriebsgesetzes folgenden Beschluss gefasst:  
 
1.	 Feststellung	des	Jahresabschlusses	 																						€

1.1 Bilanzsumme 38.998.949,86
  
1.1.1 davon entfallen auf der Aktivseite auf 
 das Anlagevermögen 37.410.528,94
 das Umlaufvermögen 1.588.420,92
 
1.1.2 davon entfallen auf der Passivseite auf 
 das Eigenkapital 0,00
 die empfangenen Ertragszuschüsse 13.600.478,14 
 die Rückstellungen 1.604.530,09 
 die Verbindlichkeiten 23.793.941,63 
 
1.2 Jahresgewinn/Jahresverlust 0,00
1.2.1 Summe der Erträge 5.484.986,03
1.2.2 Summe der Aufwendungen 5.484.986,03 
 

Der Jahresabschluss 2020 der Stadtentwässerung liegt in der Zeit vom  
21.02.2022 bis einschließlich 01.03.2022 bei der Stadtkämmerei Nagold in 
der Badgasse 6, Zimmer 21, während der üblichen Öffnungszeiten zur Ein-
sichtnahme aus.   
 

Nagold, den 09.02.2022   
 
  
Jürgen Großmann  Sabine Wurster
Oberbürgermeister Kfm. Betriebsleiterin

Öffentliche Bekanntmachung 

Feststellung des Jahresabschlusses 2020
der Stadtwerke Nagold

  
Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 08.02.2022 gemäß § 16 Abs. 3 des 
Eigenbetriebsgesetzes folgenden Beschluss gefasst:  
 
1.	 Feststellung	des	Jahresabschlusses	 €

1.1 Bilanzsumme 24.219.046,23
  
1.1.1 davon entfallen auf der Aktivseite auf 
 das Anlagevermögen 22.174.940,14
 das Umlaufvermögen 2.044.106,09
  
1.1.2 davon entfallen auf der Passivseite auf 
 das Eigenkapital 5.488.465,29 
 die empfangenen Ertragszuschüsse 311.891,90
 die Sonderposten für Zuschüsse 1.308.922,70
 die Rückstellungen 130.745,91 
 die Verbindlichkeiten 16.979.020,43
 
1.2 Jahresverlust 71.853,08
1.2.1 Summe der Erträge 3.756.933,70
1.2.2 Summe der Aufwendungen 3.828.786,78
  
2. Behandlung Jahresverlust 
  
2.1 zu tilgen aus dem Gewinnvortrag 71.853,08
  
Der Jahresabschluss 2020 der Stadtwerke liegt in der Zeit vom 21.02.2022 bis 
einschließlich 01.03.2022 bei der Stadtkämmerei Nagold in der Badgasse 6, 
Zimmer 21, während der üblichen Öffnungszeiten zur Einsichtnahme aus.   
  
Nagold, den 09.02.2022  
 
Jürgen Großmann Sabine Wurster 
Oberbürgermeister Kfm. Werkleiterin

Öffentliche Bekanntmachung


